Muster-Betriebsvereinbarung: Betriebliches Eingliederungs-management (BEM)

Zwischen der Betriebsleitung ….
– vertreten durch … –
und dem Betriebsrat
– vertreten durch die/den Vorsitzende/n –
wird folgende Betriebsvereinbarung über die Umsetzung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) geschlossen:

Präambel
Zwischen den Parteien besteht Einvernehmen darüber, Regelungen für ein BEM gemäß
§ 167 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) IX umzusetzen. Die Parteien bekennen sich dabei zu
dem Ziel, dauerhaft erkrankten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dabei zu helfen,
ihre Arbeitsunfähigkeit zu überwinden und künftiger Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen.

§ 1 Ziele der Betriebsvereinbarung
Ziele der Einführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements im Sinne des § 167
Abs. 2 SGB IX sind:
· die Überwindung der Arbeitsunfähigkeit erkrankter Beschäftigter,
· die Vorbeugung erneuter Arbeitsunfähigkeit,
· die Erhaltung des Arbeitsplatzes.
Durch das BEM sollen insbesondere die betroffenen Beschäftigten stufenweise wieder in
den Arbeitsprozess zurückgeführt werden. Das kann durch vorübergehende oder endgültige Anpassungen des Arbeitsplatzes an die „Rest-Arbeitsfähigkeit“ (geistiger und körperlicher Art) oder durch Anpassung der Beschäftigten (z. B. durch Fortbildung, Training oder
Schulung) an die Anforderungen des Arbeitsplatzes geschehen.

§ 2 Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten, die ununterbrochen oder wieder-
holt länger als sechs Wochen innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten arbeitsunfähig
erkrankt sind.

§ 3 Bildung eines Integrationsteams
Die Durchführung des BEM erfolgt durch die Betriebsleitung, die hierzu ein innerbetriebliches BEM-Team bildet, dem folgende Personen ständig angehören:
· eine Vertreterin / ein Vertreter der Betriebsleitung
· eine Vertreterin / ein Vertreter des Betriebsrats
· die Betriebsärztin beziehungsweise der Betriebsarzt
· eine Vertreterin / ein Vertreter der Schwerbehindertenvertretung, sofern die betroffenen Beschäftigten schwerbehindert oder einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind
Im Einzelfall können nach Bedarf weitere Personen oder Stellen hinzugezogen werden,
insbesondere:
· die unmittelbare Vorgesetzte / der unmittelbare Vorgesetzte der betroffenen Beschäftigten
· das Integrationsamt beziehungsweise Inklusionsamt oder die Integrationsfachdienste
· die Bundesagentur für Arbeit
§ 4 Vorbereitung BEM
1. Die Betriebsleitung ermittelt monatlich, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
innerhalb der zurückliegenden zwölf Monate jeweils länger als sechs Wochen arbeits-
unfähig erkrankt waren.

2. Die Betriebsleitung teilt den betroffenen Beschäftigten anschließend schriftlich das
Ergebnis der Feststellungen zu den Krankenfehlzeiten mit. Zugleich wird ihnen die
Durchführung eines BEM angeboten.

3. Die Betriebsleitung beziehungsweise eine stellvertretend von ihr beauftragte Person
wie ein BEM-Manager erläutert dabei die Ziele des BEM sowie die Art und den Umfang
der dafür zu erhebenden und zu verwendenden Daten. Die Betriebsleitung bittet die
betroffenen Beschäftigten um Erteilung ihrer Zustimmung.

4. Erteilt die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer die Zustimmung nicht, wird das BEM nicht
durchgeführt.

5. Erteilt die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer die Zustimmung, setzt die Betriebsleitung
das BEM-Team hiervon in Kenntnis.

6. In jedem Stadium des BEM kann die oder der Beschäftigte die Zustimmung widerrufen.
Damit endet das BEM automatisch.

§ 5 Ablauf des BEM
1. Das von der Betriebsleitung gebildete BEM-Team führt ein Erstgespräch mit den betroffenen Beschäftigten. Darin wird geklärt, ob betriebliche Ursachen für die längere oder
wiederholte Arbeitsunfähigkeit vorliegen und durch welche technischen, organisatorischen oder sonstigen Vorkehrungen sie beseitigt werden können. Gegenstand des
Gesprächs kann auch die konkrete Krankheitssituation der betroffenen Beschäftigten
sein.

2. Zu erörtern ist dabei auch, ob und welche begleitenden Hilfen und Leistungen zur
Teilhabe der oder dem Betroffenen angeboten und von der Betriebsleitung bei den
zuständigen Stellen beantragt werden können. Die Entscheidung über die zu ergreifen-
den Maßnahmen trifft die Betriebsleitung beziehungsweise das BEM-Team.

3. Inhalt und Ergebnis des Gesprächs werden protokolliert und in der BEM-Akte gespeichert. Diese wird drei Jahre nach Abschluss des BEM datenschutzkonform vernichtet.
Einsicht in die Akte hat nur das BEM-Team.

4. Mit dem oder der betroffenen Beschäftigten wird ein weiterer Gesprächstermin zur
Überprüfung der durchgeführten Maßnahmen vereinbart.

§ 6 Schlussbestimmungen
Diese Betriebsvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.


_________________				_________________
Ort, Datum					Unterschriften
